
Information für ukrainische Kriegsflüchtlinge im Landkreis Kitzingen,  

Stand: 01.05.2023 
 

 

Zuständige Stelle für die Gewährung der Leistungen / Zuständige Ausländerbehörde 

Landratsamt Kitzingen 

Kaiserstr. 4 

97318 Kitzingen 

Sozialhilfeverwaltung – SGB XII für ukrainische Rentner 

A - D = Frau Röttger; Tel. 09321/928-5214, E-Mail: bernadette.roettger@kitzingen.de  

E -Hof  = Frau Hempfling, Tel. 09321 928-5208, E-Mail: stephanie.hempfling@kitzingen.de  

Hog – L = Frau Schröder, Tel. 09321 928-5203, E-Mail: doris.schroeder@kitzingen.de  

M - Sc  = Frau Heitmann, Tel. 09321/928-5205, E-Mail: anne.heitmann@kitzingen.de  

Sd - Z  = Herr Seubert, Tel. 09321 928-5213, E-Mail: reinhard.seubert@kitzingen.de  

 

Jobcenter Kitzingen – Bürgergeld 

ConneKT, 97318 Kitzingen, Tel. 09321/926-330 

 

Ausländerbehörde 

Frau Zanozovska, E-Mail: Iryna.Zanozovska@kitzingen.de  

 

Terminvereinbarung bei Vorsprachen – Landratsamt Kitzingen und Jobcenter Kitzingen 

Wichtig für Sie! Für alle Vorsprachen im Amt ist ein Termin zu vereinbaren. Bitte beachten Sie dies! 

 

Registrierung und Antrag auf Aufenthaltstitel – Ausländeramt Kitzingen 

Sie müssen sich bei Ihrem zuständigen Einwohnermeldeamt anmelden. 

Nach der Anmeldung beim Einwohnermeldeamt müssen Sie bei der Ausländerbehörde Kitzingen einen 

Aufenthaltstitel nach § 24 AufenthG beantragen. Sie erhalten (nach der Anmeldung beim Einwohnermeldeamt) 

automatisch einen Termin vom Ausländeramt Kitzingen mitgeteilt. 

 

Antrag auf SGB XII Leistungen im Landratsamt Kitzingen, bzw. auf Bürgergeld im Jobcenter Kitzingen 

Nach der Anmeldung beim Einwohnermeldeamt und der Registrierung beim Ausländeramt (Termin beim 

Ausländeramt) kann nach dem Aufbrauch Ihrer Finanzmittel bei 

- ukrainischen Rentenbeziehern ein SGB XII Antrag bei der Sozialhilfe des Landratsamtes    Kitzingen 

- allen anderen ukrainischen Geflüchteten ein Bürgergeldantrag im Jobcenter Kitzingen 

gestellt werden. 

Bitte fügen Sie den Anträgen eine Kopie Ihrer Meldebescheinigung / Registrierung beim Ausländeramt 

(Fiktionsbescheinigung) bei. Für beide Leistungen wird ein Girokonto bei einer Bank benötigt. 

Wichtig für Sie! Für Vorsprachen in Jobcenter Kitzingen / Sozialhilfeverwaltung Kitzingen (SGB XII) ist ein 

Termin zu vereinbaren. 

 

Krankenversorgung für registrierte ukrainische Kriegsflüchtlinge 

Krankenversorgung im SGB XII/Bürgergeld erfolgt nach den gesetzlichen Vorgaben in beiden Gesetzen. 

 

Sprachmittler bei Terminen in Behörden / bei Ärzten 

Bei Verständigungsschwierigkeiten (fehlende Deutschkenntnisse) ist ein Sprachmittler hilfreich. 

Unterstützen bei der Vermittlung eines Sprachmittlers kann die Flüchtlings- und Integrationsberatung der 

Caritas und wirKT mit Ehrenamtlichen „Landsleute helfen Landsleuten“ sowie GemeinSinn sein. 

Bitte kümmern Sie sich rechtzeitig um eine Unterstützung. 

 

Impfungen / Kontrolluntersuchungen 

COVID-19: 

Die Kosten für die Corona-Schutzimpfung werden übernommen, wie für jeden Bundesbürger. 



 

Masern: 

Es besteht in Deutschland eine Masernimpfpflicht. Bitte wenden Sie sich an einen Allgemeinarzt bezüglich 

Ihrer Masernimpfung. 

 

Tuberkulose: 

Weltweit gehört die Tuberkulose (TB) zu einer der häufigsten Infektionskrankheiten. Sofern Sie nicht bereits 

in der ANKER-Einrichtung untersucht wurden, lassen Sie beim Hausarzt eine Kontrolle zu Ihrer eigenen 

Sicherheit durchführen. 

 

Arbeitssuche 

Nach der Registrierung und dem Erhalt einer Fiktionsbescheinigung von der Ausländerbehörde Kitzingen 

können Sie sich beim Jobcenter Kitzingen, ConneKT 14/121, 97318 Kitzingen arbeitssuchend melden. 

 

Arbeitsaufnahme ist bis spätestens am dritten Tag der Sozialhilfeverwaltung zu melden 

Wichtig für Sie! Bezieher von Sozialleistungen haben die Aufnahme einer unselbständigen oder 

selbständigen Erwerbstätigkeit umgehend der Sozialleistungsbehörde mitzuteilen. Wird diese 

Arbeitsaufnahme nicht mitgeteilt wird ein Bußgeld erhoben. 

 

Flüchtlings- und Integrationsberatung Caritas Kitzingen 

Unterstützung bei den Fragen und den Herausforderungen im Alltag. 

Marion Stöhr 09321 / 9290061, 09321 / 22030, alle Asylunterkünfte – Bitte achten Sie auf die Sprechzeiten. 

Katrin Anger 09321 / 22030, Kitzingen, Schrannenstraße 10 

 

 

Bitte rufen Sie bei Fragen bei der zuständigen Stelle an. 


